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In einer Vielzahl von Richtlinien, Vorschriften, Gesetzen hat die EU die Aspekte des grenzüber-
schreitenden Eisenbahnverkehrs geregelt. Nur – wer kontrolliert die Einhaltung der Bedingungen? 

Wer überprüft, ob Vorschriften zur Arbeitszeit, zu sicherheitsrelevanten Aspekten, zu Qualifika-
tionen des fahrenden Personals auch korrekt eingehalten werden? Die Antwort wäre einfach: 
Die Mitgliedstaaten installieren jeweils eine zentrale Kontrollinstanz. Dieser Aspekt allerdings 
wird in den EU-Richtlinien vernachlässigt und das Ergebnis ist eindeutig: Kontrollen sind Man-
gelware. 

In Deutschland wurde das Eisenbahnbundesamt EBA als Aufsichts- und Genehmigungsbehörde installiert, die im Bereich 
Kontrollen allerdings schnell an ihre Grenzen stößt. Für den Bereich der Arbeitszeit- und Fahrzeitkontrollen bei Lokführern 
zum Beispiel sieht man sich nicht zuständig – dies ist nach Aussage des Amtes Aufgabe der Bundesländer. Dort erfährt 
man das Gleiche, mit dem Verweis auf eine mögliche Zuständigkeit des EBA. Wer also kontrolliert, ob auf Güterzügen, 
die von der tschechischen Grenze bis zur deutsch/niederländischen unterwegs sind, Lenk- und Ruhezeiten eingehalten 
werden? Ob die Lokführer entsprechende Strecken- und Sprachkenntnisse vorweisen und die Tauglichkeits- und Qualifi-
kationsansprüche den Ansprüchen Rechnung tragen?

Gerade im Güterverkehr schicken Eisenbahnunternehmen ihre Züge quer durch Europa. Ganz im Sinne des integrierten 
Marktes: Züge und Fahrgäste sollen die Grenzen uneingeschränkt passieren können. Die EU fördert die Interoperabilität 
der Märkte und investiert in die Infrastruktur. Fahrgastrechte und Arbeitsbedingungen der Eisenbahnbeschäftigten wer-
den und wurden harmonisiert. Einheitliche Standards für Zertifizierungen und Ausbildungen sind von Brüssel erarbeitet 
– ihre Umsetzung gehört zu den Aufgaben der Europäischen Eisenbahnagentur. Die Regelungen sind nicht unumstritten 
und nach Ansicht von Gewerkschaften und Verkehrsexperten nicht immer ausreichend; aber vorhanden. 

Bleibt das Manko des Kontrollwesens. Selbst wenn die Zuständigkeit geklärt ist, stellt sich die Frage nach dem „Wie“. Bei-
spiel Güterverkehr: Mehrmals die Woche fahren Transportzüge von Prag nach Rotterdam. An der tschechischen Grenze in 
Decin ist der „Umschlagbahnhof“ für das Personal. Der oder die Lokführer übernehmen den Zug fahren bis zum nächsten 
Personalstandort in Emmerich an der deutsch/niederländischen Grenze. Wie lange der einzelne Lokführer im Sinne des 
Arbeitszeitgesetzes tätig war, wie lange er gefahren ist, ob er bereits in Decin Vorzeiten aus einer anderen Fahrt mitbrachte 
– im derzeitigen System nicht zu ersehen. Ohne eine personifizierte Fahrerkarte, die Daten und Arbeitszeiten digital regis-
triert bleibt effektive Kontrolle in Ding der Unmöglichkeit. 

Die EVG fordert eine Kontrolloffensive im Schienenverkehr. Nicht nur im Interesse der Beschäftigten, auch im Interesse 
der Sicherheit auf den Strecken. Verstöße gegen geltende Gesetze oder Vorschriften sollen hart geahndet werden. Dazu 
müssen Kontrollinstanzen geschaffen und ihnen auch entsprechende Werkzeuge an die Hand gegeben werden, um wirk-
sam nachvollziehen zu können, wer gegen Bestimmungen verstößt. Auch mobifair will das und unterstützt diese Forde-
rungen mit Recherchen, um die Notwendigkeit zu dokumentieren.

Helmut Diener, Geschäftsführer
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Details bleiben ungeregelt
Die richtlinie 2007/59/eg des europäischen parlaments und des rates vom 27. Okto-
ber 2007 über die Zertifizierung von Triebfahrzeugführern hat als Ziel, die unterschiede 
in den einzelstaatlichen rechtsvorschriften zu beseitigen und gleichzeitig einen hohen 
sicherheitsstandard in europa zu erhalten. Die mit diesem gesetz erlassene Triebfahr-
zeugführerschein-Verordnung (TfV) regelt die Voraussetzung für die erteilung der Fahr-
berechtigung. Zudem werden die Anforderungen von Ausbildungs- und prüfungsorga-
nisationen konkretisiert. Außerdem enthält die Vorschrift regeln zu den registern der 
Triebfahrzeugführerscheine und der Zusatzbescheinigungen sowie Überwachungs- und 
Kontrollbestimmungen.

sTIcHWOrT FÜHrerscHeIne

Ist das wirklich so? mobifair sagt „nein“. da gibt es noch 
zu viele Lücken, um eine europäische Standardisierung 
zu realisieren. ein Beispiel ist die Prüfungsordnung, die 
einer nationalen regelung unterliegt und sich derzeit in 
deutschland in der Vorbereitung einer nationalen Um-
setzung befindet. die gewerkschaft eVg fordert zusätz-
lich einen rahmenplan, der klar und mit Zeiten hinter-
legt die Lerninhalte regelt. das sieht mobifair genauso, 
denn Ausbildungen dürfen nicht nach „gutsherrenart“ 
stattfinden. Sie brauchen klare Vorgaben und regeln. 
Leider muss mobifair feststellen, dass die Ausbildungs-
dauer je nach Laune, Kosten oder Bedarf von sechs bis 
neun Monaten variiert. eine den Anforderungen gerech-
te Ausbildung, die eine qualifizierten Vermittlung aller 
geforderten Lerninhalte (allgemeine, fahrzeugbezogene 
und infrastrukturbezogene fachkenntnisse), bis hin zum 
erwerb der Zusatzbescheinigung „B“ umfasst, rechtfer-
tigt eine Ausbildungsdauer von zwölf Monaten und muss 
europaweite Anwendung als Mindeststandard finden, 
meint mobifair.

Klare Bestimmungen fehlen auch für die Schulen. Bei 
der Ausbildung zum triebfahrzeugführer ist ein unsin-
niger Wettbewerb entstanden, der negativ auf die Quali-
tät der Ausbildung einwirkt. die Bildungseinrichtungen, 
die bisher für qualitativ gute Ausbildungen gesorgt 
haben bekommen mit sogenannten „Billiganbietern“ 
eine nicht zu unterschätzende Konkurrenz. Vor allem 
auch deshalb, weil diese Ausbildungen mit finanziellen 
Zuwendungen des Staates –sogenannte Bildungsgut-
scheine – bezahlt werden, wenn man sich auf arbeitslose 
Bewerber konzentriert. das führt unter anderem dazu, 
dass Institutionen aktiv werden, die eigentlich weit weg 
von einer Lokführerausbildung sind. Zum Beispiel auch 

kirchliche Institutionen, die das tatsächliche Ausbilden 
wieder anderswo einkaufen. der Besteller, das eisen-
bahnverkehrsunternehmen, kann druck auf die Ausbil-
dungsstellen ausüben. druck auf den Preis und auf die 
dauer. die „Qualität“ des Prüfungsergebnisses beschei-
nigt letztendlich der „eigene“ eisenbahnbetriebsleiter, 
der für die Prüfungsabnahme zuständig ist. Schon des-
halb fordern die eVg und mobifair, dass die Ausbildungen 
streng kontrolliert und die Prüfungsabnahme durch vom 
eVU unabhängige Stellen durchgeführt werden müssen.

die Aushändigung und das registrieren des triebfahr-
zeugführerscheins müssen durch eine Behörde gewähr-
leistet sein. Jeglichen Bestrebungen eines Aussetzens 
der Verteilung der neuen europäischen triebfahrzeug-
führerscheine muss einhalt geboten werden. In deutsch-
land versucht die Bundesregierung derzeit, mit einer 
sogenannten Kosten-nutzen-Analyse und einem Antrag 
bei der eU im Binnenschienenverkehr den alten Über-
gangsführerschein (genannt VdV 753) beizubehalten. Im 
effekt würde dies triebfahrzeugführer erster und zweiter 
Klasse bedeuten. 

die derzeitige Praxis der führerschein-Vergabe ist nicht 
überprüfbar. Wie mobifair recherchiert hat, sind solche 
VdV-führerscheine ganz einfach im Internet zu bestellen. 
die Vordrucke für Zusatzbescheinigungen werden gleich 
mitgeliefert. Vorkenntnisse müssen nicht nachgewiesen 
werden. reales fallbeispiel aus der mobifair-recherche: 
ein Journalist bestellt und erhält einen führerschein, 
kontaktiert einen Personaldienstleister und erhält von 
ihm ungeprüft einen Auftrag. Auf die nachfrage seiner-
seits, dass er für die Baureihe keine Zusatzbescheinigung 

TrIebFAHrZeugFÜHrerscHeIn-VerOrDnung:
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habe, wurde ihm mitgeteilt, dass er die mit dem Auftrag 
erhalten wird. die fahrt kam zwar nie zustande, das Bei-
spiel zeigt aber auf, dass es solche Machenschaften gibt. 
für mobifair ist dieser fall noch nicht abgeschlossen.

sTIcHWOrT: seLbsTsTänDIge LOKFÜHrer 
(FreeLAncer) 

In dem vom oberlandesgericht frankfurt entschie-
denen fall (oberlandesgericht frankfurt a.M., Urteil vom 
22.03.2013 (Az: 26 U 43/12) war die frage, ob triebfahr-
zeugführer im rahmen eines Werkvertrages oder im 
rahmen der Arbeitnehmerüberlassung für das verklagte 
eVU tätig waren. das oLg hat entschieden, dass in diesem 
konkreten fall sich aus der Vertragsgestaltung und den 
Besonderheiten des eisenbahnrechts eben kein Werk- 

freelancer nutzen die gunst der Stunde mit der Lokfüh-
rer-Knappheit am Arbeitsmarkt und tummeln sich auf 
deutschlands Schienen – und vermutlich auch in europa. 
für 35 bis 50 euro in der Stunde bieten sie ihre dienste an 
und werben in ihren homepageauftritten mit eisenbahn-
verkehrsunternehmen, bei denen sie im einsatz waren. 
nach eigenen Angaben bestens ausgebildet, überall ein-
setzbar, mit umfassenden Strecken- und fahrzeugkennt-
nissen. 

mobifair hat eine Anfrage an die Bundesregierung ge-
richtet, ob solche dubiosen Beschäftigungsarten den Si-
cherheitsanforderungen, die zu recht an einen Lokführer 
gestellt werden, entsprechen und ob das eisenbahnrecht 
den einsatz von freelancern zulässt. die offizielle Ant-
wort: „selbstständige Lokführer“ gibt es im eisenbahn-
recht nicht. es existiert keine rechtsgrundlage, dass 
triebfahrzeugführer ihren dienst „selbstständig“ im Sinne 
von fachlich unabhängig oder ohne Kontrolle eines eisen-
bahnunternehmens ausüben dürfen. Vielmehr unterliegt 
der einsatz der triebfahrzeugführer hinsichtlich sämt-
licher Sicherheitsbelange den Bestimmungen des Allge-
meinen eisenbahngesetzes. Und das sieht eine unabhän-
gige Überwachung durch einen eisenbahnbetriebsleiter 
vor. das heißt zum einen, dass der einsatz so genannter 
selbstständiger Lokführer nicht grundsätzlich unzulässig 
ist, wenn gewährleistet wird, dass der einsatz genau wie 
bei einem angestellten Lokführer geregelt ist. das heißt 
aber auch, dass ein so genannter selbstständiger Lokfüh-
rer oder freelancer während seines einsatzes zum Be-
trieb gehören und von dort aus eingesetzt und kontrolliert 
werden muss. der Betriebsleiter ist verantwortlich dafür, 
dass auch diese Lokführer die Sicherheitsanforderungen 
nachweisen können.

DAs sAgen DIe gerIcHTe:

sTIcHWOrT FAHrerKArTe
die Problembereiche Ausbildung, führerscheine oder 
Beschäftigung von selbstständigen Lokführern zeigen 
auf, wie notwendig Kontrollen sind. Wenn schon die Um-
setzung nicht problemlos funktioniert, sollte zumindest 
eine Überwachung mehr Sicherheit und eine konse-
quente Umsetzung der tfV und weiterer europäischer 
Schutzbestimmungen gewährleisten. Insbesondere der 
grenzüberschreitende interoperable Verkehr ist sehr un-
durchsichtig und bietet viele Schlupflöcher, notwendige 
Qualifikationen zu umgehen oder gegen Arbeitszeitbe-
dingungen zu verstoßen. 

mobifair hat hinweise erhalten und selbst recherchiert, 
dass oft notwendige Anforderungen fehlen. Von feh-
lenden Sprachkenntnissen bis hin zu gravierenden Ar-
beitszeitverstößen. es agieren Unternehmen am Markt, 
in denen Mitarbeiter als „Weichei“ beschimpft werden, 
wenn sie nicht mindestens 18 Stunden Schichtzeit nach-
weisen können. In Aufenthaltsräumen tauchen Lokfüh-
rer auf, die zum Ausdruck bringen, dass sie nun schon 
fast drei tage unterwegs sind. Sie fühlen sich als fern-
fahrer, die auf neue fracht für die rückfahrt warten. Im 
grenznahen Bereich wechseln Lokführer, deren Qualifi-

oder dienstvertrag ergebe, sondern die triebfahrzeug-
führer im rahmen der Arbeitnehmerüberlassung für das 
eVU tätig waren. dadurch konnte das eVU keinen Scha-
densersatz beim Auftragnehmer einfordern, da die trieb-
fahrzeugführer im und für das eVU tätig wurden und der 
entleiher nur für die ordnungsgemäße Auswahl der Be-
schäftigten haftete. nicht für die ordnungsgemäße durch-
führung des transportes. es handelte sich um Personalü-
berlassung. Begründet wurde dies vom oLg auch mit den 
besonderen regelungen des eisenbahnrechts, wonach 
der eisenbahnbetriebsleiter in fragen des sicheren Be-
triebsablaufs weisungsbefugt gegenüber den dort tätigen 
Arbeitnehmern ist. Auch gegenüber den triebfahrzeug-
führern, die nicht als unmittelbar bei dem eVU beschäf-
tigte Arbeitnehmer auftreten. dies ist ein starkes Indiz für 
die enge Integration in den Betriebsablauf, die wiederum 
ein Merkmal für abhängig Beschäftigte, in Abgrenzung 
zur selbstständigen tätigkeit ist.

„nein zu selbstständigen Lokführern – keine einsätze 
von freelancern“ ist die klare Position der in der ge-
werkschaft eVg organisierten Lokführer. Sie betrachten 
das Problem nicht nur als arbeitsplatzgefährdend und 
Sicherheitsrisiko für den Schienenverkehr, sondern se-
hen auch das traditionelle Berufsbild mit seinen erfor-
derlichen Qualifikationen gefährdet. 
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bIsHerIge regeLungen
die richtlinie 2005/47/eg, betreffend die Vereinbarung 
zwischen der gemeinschaft der europäischen Bah-
nen (Cer) und der europäischen transportarbeiter-
föderation(etf), welche bereits in nationales recht 
umgesetzt ist, regelt bestimmte Aspekte der einsatzbe-
dingungen des fahrenden Personals im interoperablen 
grenzüberschreitenden Verkehr im eisenbahnsektor.

kationen nicht kontrollierbar sind. gehen wir einmal da-
von aus, dass sie einen führerschein und eine Zusatzbe-
scheinigung haben, bleibt die frage offen, ob das auch 
für die Streckenkenntnis zutrifft. oder ob die notwendi-
gen fortbildungsmaßnahmen absolviert wurden und wie 
ist es mit der tauglichkeit? Vor allem bleibt die frage 
nach der Arbeitszeit. einmal quer durch deutschland 
fahren verlangt mehr Arbeitszeit ab als erlaubt ist. ein-
deutig ist, dass meist der billigste Anbieter unterwegs 
ist. die Stellschraube für ein günstiges Angebot auf dem 
Markt ist dabei vermutlich oft der Personalbereich – 
Sparmaßnahmen im Bereich Qualifikationen und „groß-
zügige“ Auslegung der Arbeitszeiten.

die gewerkschaft eVg sagt dazu:  

Um Kontrollen in diesem grauen Markt möglich zu ma-
chen, muss eine digitale fahrerkarte eingeführt werden, 
die auf einem Speicherchip alle persönlichen Qualifikati-
onen des Lokführers registriert. erfasst werden müssen 
alle Lokführerscheindaten – ebenso wie die Arbeits- und 
ruhezeiten. die triebfahrzeuge müssen mit Lesegeräten 
ausgestattet werden, die Berechtigungen für das führen 
des fahrzeuges erkennen und vor allen dingen die ein-
haltung der gesetzlichen Arbeitszeitbestimmungen ga-
rantieren. Was im Lkw- und Bus-Verkehr bereits Stan-
dard ist, muss auch auf der Schiene gebot sein. 

diese richtlinie schaltet die wichtige Vereinbarung zwi-
schen der etf und der Cer scharf. es geht vor allem 
um klare Bestimmungen über die tägliche ruhezeit am 
Wohnort, über die tägliche Arbeitszeit, die auswärtigen 
ruhezeiten, die Pausen, die wöchentliche ruhezeit bis 
hin zu den fahrzeiten. 

die richtlinie 2001/16/eg über die Interoperabilität 
(fähigkeit zur Zusammenarbeit von verschiedenen Sys-
temen, techniken oder organisationen) des konventi-
onellen transeuropäischen eisenbahnsystems regelt 
…. „darüber hinaus die berufliche Qualifikation und die 
gesundheits- und Sicherheitsbedingungen in Bezug auf 
das für seinen Betrieb eingesetzte Personal.“ für die 
gewährleistung der Interoperabilität wurden technische 
Spezifikationen (tSI) erstellt. das sind technische Vor-
schriften mit gesetzescharakter, die von der europä-
ischen Kommission für den europaweit interoperablen 



•  Unterstützung  einer  systematischen  Sicherheitsü-
berwachung als mittel zur Vermeidung von unfällen 
und gefährlichen unregelmäßigkeiten. 

•  Erfassung der Arbeitsweise des Triebfahrzeugfüh-
rers und der Funktion des Zuges und der Infrastruk-
tur in der Zeit vor und (soweit zutreffend) direkt 
nach einem unfall oder einer gefährlichen unregel-
mäßigkeit zur bestimmung der ursachen in Verbin-

dung mit dem Führen und der Ausrüstung des Zugs 
sowie zur unterstützung bei der bewertung neuer 
oder geänderter maßnahmen zur Vermeidung von 
Wiederholungen. 

•  Aufzeichnung von  Informationen über die Leistung 
sowohl der Lokomotive bzw. des Triebfahrzeugs, als 
auch des Triebfahrzeugführers, einschließlich der 
Arbeitszeit. 

Auch die TsI verlangt die Fahrerkarte: 4.2.3.5.1. Datenaufzeichnung   

es muss möglich sein, aufgezeichnete Daten folgenden parametern zuzuordnen:

•  Datum und Uhrzeit der Aufzeichnung

•  genauer geographischer Punkt für das aufgezeich-
nete ereignis (entfernung von einem erkennbaren 
punkt in km) 

•  Zugkennzeichnung

•  Identität des Triebfahrzeugführers. 

Das eisenbahnverkehrsunternehmen muss mindestens folgende Daten aufzeichnen: 

•  Überfahren von Halt zeigenden Signalen oder eines 
LZb- bzw. eines eTcsHalts ohne entsprechende ge-
nehmigung 

•  Auslösen einer Zwangsbremsung 

•  Geschwindigkeit des Zugs 

•  Abschaltung  oder  Außerkraftsetzen  von  fahrzeug-
seitigen Zugsteuerungs- bzw. Zugsicherungssyste-
men bzw. der Führerstandssignalisierung 

•  Betätigung  des  akustischen  Warnsignals  (Signal-
horn) 

•  Betätigung der Türsteuerungen (Freigabe / Schlie-
ßen) 

•  fahrzeugseitige  Heißläufererkennung,  wenn  vor-
handen 

•  Identität des Führerstands, in dem die zu prüfenden 
Daten aufgezeichnet werden 

•  geleistete Arbeitszeit

mopinio 02/2013 6

eisenbahnverkehr festgelegt werden. Mit ihnen werden 
die eigenschaften festgelegt, die teilsysteme der eisen-
bahnen aufweisen müssen, um ein durchgängig zu be-
treibendes eisenbahnsystem zu erhalten. die tSI hat 207 
Seiten und regelt die Verbindung zur richtlinie. 

die richtlinie 2004/49/eg über die eisenbahnsicher-
heit berücksichtigt auch, dass der gesundheitsschutz 
und die Sicherheit der im eisenbahnverkehr beschäf-
tigten Arbeitnehmer uneingeschränkt Anwendung 
finden muss. dort wird auch auf die Bedeutung der 
Lenk- und ruhezeiten für das Sicherheitsniveau des 
eisenbahnsystems verwiesen. Im Anhang V geht man 
auf die wesentlichen Inhalte von Untersuchungsberich-
ten über Unfälle und Störungen ein. Unter Punkt 3. 6) 

wird auf die Schnittstelle zwischen Mensch, Maschine 
und organisation verwiesen. dabei wird die Arbeits-
zeitregelung für das beteiligte Personal abgefragt und 
die gestaltung von Ausrüstungen, die die Schnittstelle 
zwischen Mensch und Maschine beeinflussen können. 
nach Meinung von mobifair kann das mit einer fahrer-
karte realisiert werden. 

Aus der tSI der richtlinie 2001/16/eg und der richtli-
nie 2004/49/eg ergibt sich, dass die tSI Anforderungen 
hinsichtlich betrieblicher Verfahren und Prozesse ent-
hält, die Infrastrukturbetreiber und eisenunternehmen 
erfüllen müssen, wenn sie eine Sicherheitsbescheini-
gung gemäß der richtlinie 2004/49/eg beantragen. das 
ist die grundvoraussetzung. 

SonderAUSgABe etf KongreSS
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schweizer modell

Aufruf 

In der schweiz wird eine weitreichende Kontrolle durch die schweizerische bahnaufsicht sichergestellt. mit die-
sem mittel, das primär dem Arbeitsschutz durch einhaltung der vorgeschriebenen Arbeitszeiten dient, werden 
ebenso Lohn- und sozialdumping verhindert wie die sicherheit des schienenverkehrs gewährleistet. 

mObIFAIr nImmT HInWeIse Über VerDäcHTIge FAHrTen unD 
eInsäTZe enTgegen: 069/27139966 ODer InFO@mObIFAIr.eu

der deutsche Umsetzungsplan benennt akkurat alle 
Anforderungen der tSI und den Zeitpunkt der realisie-
rung. dort finden sich auch Anforderungen wie „fahr-
zeugseitige Aufzeichnungen, geleistete Arbeitszeit bzw. 
fahrzeit“ wieder. Als Zeitpunkt der realisierung ist „bis 
2020“ genannt. Aber unter Bemerkungen steht der hin-
weis „technische neuentwicklung erforderlich, soweit 
nicht durch revision der tSI entbehrlich“. ein Zusatz, der 
befürchten lässt, dass die Verpflichtung, hier intensivere 
Kontrollmechanismen einzubauen, erst mal auf eis ge-
legt wird. 

mobifair meint, die schnelle einführung einer fahrer-
karte ist unabdingbar und unterstützt die entsprechende 
forderung der eVg. Insbesondere im grenzüberschrei-
tenden Schienenverkehr ist eine Kontrolle der Arbeits-
zeiten und der fahrtberechtigungen der Lokführer 

anders fast nicht mehr möglich. Unkontrollierbare ein-
sätze jedoch sind ein bedenklicher risikofaktor für den 
Schienenverkehr. der Bundesverkehrsminister ist auf-
gefordert, hier zu handeln!

ebenso aufpassen muss die etf, da unseres Wissens 
auch bei der Cer Bestrebungen erkennbar sind auf die 
fahrerkarte zu verzichten. hier geht es vor allem um 
die Kosten, die eine Umrüstung der triebfahrzeuge mit 
sich bringen würde. es darf nicht zugelassen werden, 
dass gerade diese wichtige Sicherheitsbestimmung in 
den „opferstock“ kommt. es wäre der einzige glaub-
würdige nachweis, um vor allem die Arbeitszeiten der 
triebfahrzeugführer zu kontrollieren, damit richtlinien, 
gesetze und Verträge auch umgesetzt werden können. 
So ist auch die europäische Kommission aufgefordert, 
dies nicht zuzulassen.

die gewerkschaft des Verkehrspersonals SeV forderte 
seit der Marktöffnung verstärkte Kontrollen ein. Wie be-
gründet diese forderung damals schon war, zeigte sich 
überdeutlich im Jahre 2004. nachdem der grenzüber-
schreitende Verkehr in diesem Jahr vor allem durch Koo-
perationen mit ausländischen Bahnen und tochtergrün-
dungen erstmals seit langem wieder einen Aufschwung 
erfahren hatte, bewahrheiteten sich hinweise, dass auch 
gravierende Lohn- und Sozialdumpingerscheinungen die 
entwicklung begleiteten. Seitens der gewerkschaft SeV 
aufgedeckte Arbeitszeitverstöße zu dieser Zeit bei der 
schweizerischen tochter der deutschen tX Logistik Ag 
erwiesen sich nach Kontrollen durch das eingeschaltete 
Bundesamt für Verkehr (BAV) sogar als derart eklatant, 
dass dieses wiederum die Staatsanwaltschaft einschal-
tete - ein absolutes novum für das BAV gegenüber einem 

Bahnunternehmen - und das Unternehmen schließlich 
rechtskräftig verurteilt wurde. Auch wenn man in Anbe-
tracht der verhängten Buße in höhe von 2000 franken 
letztlich zwar nicht von einem harten Strafmaß sprechen 
konnte, zeigte das Urteil doch Signalwirkung. Und be-
legte zwei fakten: erstens, dass es in der liberalisier-
ten Bahnbranche Unternehmen gibt, die sich auf Kosten 
der gesundheit des Personals und der Sicherheit Wett-
bewerbsvorteile verschaffen wollen und zweitens, dass 
dies durch wirksame Vorschriften und Kontrollen ver-
hindert werden kann. 

obwohl das Bundesamt für Verkehr im nachgang zu den 
Vorfällen seine Kontrolltätigkeit intensivierte, zeigte ein 
zweiter fall 2006 die immer noch aktuelle Brisanz des 
themas. eine Untersuchung des BAV in folge eines töd-
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mehrbelastung in milliardenhöhe

Bis zum Jahr 2019 soll der Personenfernverkehr in den 
Mitgliedstaaten für Wettbewerber geöffnet werden. die 
Kommission bemängelt, dass bisher lediglich großbri-
tannien, Schweden und zum teil deutschland, Italien, 
Österreich, die niederlande sowie die tschechische 
republik entsprechende Vorgaben umgesetzt hätten. 
Schluss machen will die eU mit der Möglichkeit der di-
rektvergabe von Aufträgen im Schienenpersonennah-
verkehr. gefordert wird stattdessen die ausnahmslose 
Ausschreibung von Leistungen. 

Zulassungen für das rollende Material sollen vereinheit-
licht werden. Künftig soll nur noch eine europaweite Zu-
lassung nötig werden, nicht wie bisher länderspezifische 
genehmigung. Mit gemeinsamen Standards für die tech-
nischen Voraussetzungen soll der einsatz im grenzüber-
schreitenden Verkehr einfacher werden. 

die trennung von netz und Betrieb steht immer noch 
auf der Agenda von eU-Verkehrskommissar Siim Kallas. 
fahrwegbetrieb und die erbringung von Verkehrslei-
stungen in der hand eines Unternehmens führen nach 
eU-Ansicht zur diskriminierung dritter. holding-Struk-
turen wie etwa in deutschland oder Österreich können 
jedoch mit Auflagen beibehalten werden. 

ebenfalls im Paket ist die forderung nach dem Schutz 
von Arbeitnehmerinteressen. Besonders bei der Verga-
be von dienstleistungsaufträgen an Unternehmen sollen 
die rechte der Beschäftigten mit besonderen Maßnah-
men geschützt werden. 

In deutschland befürchtet die Verkehrsgewerkschaft eVg 

mit der Umsetzung des 4. eisenbahnpaketes „erhebliche 
nachteile für den Verkehrsträger Bahn, aber auch für die 
Beschäftigten“. In Österreich sprachen experten bei einer 
Veranstaltung zum thema von „einer gefährlichen Bedro-
hung“. hauptkritikpunkt ist die trennung zwischen netz 
und Betrieb. die eVg fordert darüber hinaus, dass die 
„Kann“-Vorschrift zum Schutz der Beschäftigten in eine 
„Muss“-Vorschrift umgewandelt wird. es reiche nicht aus, 
dies in das Belieben der Unternehmen zu stellen. hier 
seien verpflichtende regelungen zu treffen.

Verkehrsexperten vertreten die Auffassung, dass durch 
die Umsetzung des eisenbahnpaketes eine Mehrbela-
stung in Milliardenhöhe auf die eU-Länder zukommt. An 
den Beispielen der Schienenverkehrsentwicklung in den 
offenen Märkten großbritannien und Schweden werde 
deutlich, dass eine Kostenexplosion bevorstehe, würden 
die Maßnahmen der eU-Kommission realisiert. die flä-
chendeckende Versorgung mit Verkehren sei in gefahr, 
da an größtmöglichem Profit orientierte Wettbewerber 
sich lediglich potentiell gewinnträchtige Strecken he-
rauspicken würden. 

lichen Bauzugunfalles bei der BLS Ag, dem zweitgrößten 
Branchenriesen nach der SBB Ag und mehrheitlich im 
Besitz der öffentlichen hand, förderte damals zu tage, 
dass beim Baudienst der BLS Ag viele dienstpläne vor-
sätzlich unter Missachtung der Vorschriften erstellt 
wurden. Über einen Zeitraum von vier Wochen konnten 
mehrere dutzend Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz 
festgestellt werden, die laut BAV in ihrer Summe nicht 
mehr als geringfügig zu betrachten waren.  
das kontinuierliche engagement der gewerkschaft SeV 

in Öffentlichkeit und Politik sowie die dimensionen der 
nachgewiesenen Verfehlungen haben das thema „Si-
cherheit im Schienengüterverkehr“ schließlich zu einem 
schweizerischen Politikum hohen ranges werden las-
sen. der ständige gewerkschaftliche druck führte seit 
2006 konsequent zu einer merklichen Ausweitung der 
Kontrolltätigkeit des BAV im Schienengüterverkehrsbe-
reich Seit dem Jahre 2007 ist das Bundesamt für Verkehr 
sogar dazu angehalten, jährlich einen Bericht über die 
Sicherheit im Verkehr zu veröffentlichen.

Das 4. eisenbahnpaket der eu-Verkehrskommission sieht einschneidende Veränderungen für das system schie-
ne vor. Vorgesehen ist unter anderem eine stärkere Konkurrenz der eisenbahnunternehmen um passagiere und 
Fracht sowie die vollständige marktöffnung für den schienenpersonenverkehr der mitgliedstaaten. 
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